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dem Erlaß des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR 
vom 21. Juni 1961 „Über die weitere Begrenzung der An
wendung von administrativen Strafmaßnahmen“ 10 nur die 
Obersten Sowjets, die Präsidien der Obersten Sowjets und 
die Ministerräte der UdSSR, der Unions- und autonomen 
Republiken berechtigt sind, in ihren Rechtsakten die ad
ministrative Verantwortlichkeit festzulegen.

Die Unionsrepubliken bestimmen auch die Fragen, zu 
denen die örtlichen Sowjets der Volksdeputierten (außer 
den Dorf- und Siedlungssowjets) im Rahmen der Rechts
vorschriften Beschlüsse fassen und für deren Verletzung 
sie die administrative Verantwortlichkeit (Verwarnung 
oder Geldstrafe) vorsehen können. So haben die genann
ten örtlichen Sowjets in der RSFSR z. B. das Recht, die 
administrative Verantwortlichkeit auf dem Gebiet des 
Schutzes der gesellschaftlichen Ordnung, der Erhaltung 
und des Schutzes von Wohnraum, des Handels auf Kol
chosmärkten und der Schädlingsbekämpfung in der Land- 
und Forstwirtschaft festzulegen.11

Anwendung der administrativen Strafmaßnahmen

Dem von den Ordnungswidrigkeiten zu unterscheidenden 
Charakter der Verwaltungsrechtsverletzungen entsprechen 
die verschiedenen Arten der administrativen Strafmaß
nahmen (Art. 12 bis 19).

Die Verwarnung ist eine moralische staatliche Maß
nahme, die immer schriftlich erteilt wird. Sie wird vor 
allem bei erstmaligen und geringfügigen Verwaltungs
rechtsverletzungen angewendet. Im Unterschied zum Ord
nungswidrigkeitsrecht der DDR bestimmt das Grundla
gengesetz unterschiedliche Höchstgrenzen der Geldstrafe 
für Bürger und Mitarbeiter von Staatsorganen, die in Aus
übung ihrer Funktion Verwaltungsrechtsverletzungen be
gehen. Bürgern kann eine Geldstrafe bis zu 10 Rubel und 
Mitarbeitern bis zu 50 Rubel — in Einzelfällen bis zu 50 bei 
Bürgern bzw. 100 Rubel bei Mitarbeitern — auferlegt wer
den. Ausnahmsweise kann in Gesetzen der UdSSR dar
über hinausgegangen werden.

Die Beschlagnahme von Sachen, die zu einer Verwal
tungsrechtsverletzung benutzt wurden oder deren Objekt 
bilden, besteht in dem Entzug der Verfügungsgewalt über 
die Sache, in ihrem Verkauf und der Aushändigung des 
Verkaufserlöses (abzüglich der Unkosten) an den bisheri
gen Eigentümer. Bei der Einziehung dagegen wird die 
Sache entschädigungslos in das Eigentum des Staates über
führt.

Der Entzug einer Erlaubnis (z. B. Fahrerlaubnis, Jagd
berechtigung) bis zu drei Jahren kann erfolgen, wenn die 
hierfür geltenden Regeln grob oder wiederholt verletzt 
werden. Körperbehinderten, die auf ihr Fahrzeug ange
wiesen sind, wird die Fahrerlaubnis nur dann entzogen, 
wenn sie unter Alkoholeinwirkung gefahren sind.

Während die bisher genannten administrativen Straf
maßnahmen von allen Organen ausgesprochen werden 
können, denen die Behandlung von Verwaltungsrechtsver
letzungen rechtlich übertragen ist, können die Besserungs
arbeit bis zu zwei Monaten und der Verwaltungsarrest bis 
zu 15 Tagen nur von einem Volksgericht bzw.' Volksrichter 
im Rayon oder in einer Stadt auferlegt werden. Die Bes
serungsarbeit hat der Rechtsverletzer an seinem Arbeits
platz zu leisten. Damit verbunden ist ein Lohnabzug bis 
zu 20 Prozent zugunsten des Staatshaushalts. Der Verwal
tungsarrest wird nur in Ausnahmefällen angewandt, je
doch nicht gegenüber Jugendlichen, Schwangeren und 
Frauen mit Kindern unter 12 Jahren sowie gegenüber In
validen.

Die jeweilige administrative Strafmaßnahme kann nach 
Art und Umfang nur auferlegt werden, wenn sie in einer 
Rechtsvorschrift für die konkrete Rechtsverletzung vorge
sehen ist. Hierbei sind der Charakter der Verwaltungs
rechtsverletzung, die Persönlichkeit des Rechtsverletzers, 
seine Schuld, seine soziale Lage sowie mildernde bzw. er
schwerende Umstände zu berücksichtigen (Art. 7). Er
schwerende Umstände sind u. a., wenn die Verwaltungs
rechtsverletzung unter Ausnutzung von Naturkatastrophen 
und ähnlichen außergewöhnlichen Umständen oder im Zu
stand der Trunkenheit begangen wurde (Art. 21). Strafmil
dernd wirkt u. a., wenn Verwaltungsrechtsverletzungen im 
Affekt oder unter dem Einfluß schwieriger persönlicher 
oder familiärer Konflikte begangen wurden, wenn der 
Schuldige aufrichtige Reue zeigt, freiwillig den verursach

ten Schaden wiedergutmacht oder noch minderjährig ist 
(Art. 20).

Rationell und wirksam ist die in Art. 25 vorgesehene 
Möglichkeit, daß für einen Schaden, der durch eine Ver
waltungsrechtsverletzung einem Bürger oder Betrieb, einer 
Einrichtung oder Organisation verursacht wurde, sofort im 
Verwaltungsstrafverfahren die Ersatzleistung bis zu einer 
Höhe von 50 Rubel (durch das Volksgericht auch darüber) 
festgelegt werden kann. Diese Entscheidung über den vom 
Rechtsverletzer zu leistenden Schadenersatz ist ein voll
streckbarer Titel, der erforderlichenfalls durch das Gericht 
realisiert wird (Art. 41). Alle weiteren Schadenersatzan
sprüche sind im Zivilverfahren geltend zu machen.

Zuständigkeit für die Verfolgung 
von Verwaltungsrechtsverletzungen

Während in der DDR vor allem die hauptamtlichen Mit
glieder der Räte, die Leiter und bevollmächtigten Mitar
beiter anderer staatlicher Kontroll-, Aufsichts- und Sicher
heitsorgane die Ordnungsstrafverfahren durchführen, ob
liegt das in der UdSSR in der Regel kollektiven Verwal
tungsorganen oder den Gerichten, darüber hinaus auch den 
Volksrichtern sowie bevollmächtigten Mitarbeitern der Mi
liz und staatlicher Inspektionen bzw. anderer Aufsichts
organe (Art. 26 bis 30).

Die Mehrzahl der Verwaltungsrechtsverletzungen wird 
von den Verwaltungskommissionen verfolgt, die von den 
Exekutivkomitees der Rayon-, Stadt-, Stadtbezirks-, Sied- 
lungs- und Dorfsowjets der Volksdeputierten gebildet wer
den. Sie arbeiten auf Grund von Rechtsvorschriften der 
Unionsrepubliken.12 Die Exekutivkomitees der Dorf- und 
Siedlungssowjets der Volksdeputierten führen selbst Ver
waltungsstrafverfahren durch, wenn dies in den Gesetzen 
der UdSSR oder der Unionsrepubliken ausdrücklich be
stimmt ist.

Über Verwaltungsrechtsverletzungen Jugendlicher von 
16 bis 18 Jahren entscheiden in der Regel die Kommissio
nen für die Angelegenheiten Minderjähriger, die von den 
Exekutivkomitees in den Rayons, den' Städten und den 
Stadtbezirken gebildet werden.

Die Volksgerichte bzw. Volksrichter in den Rayons 
(Städten) behandeln die Verwaltungsrechtsverletzungen, 
die ihnen durch Rechtsvorschriften der UdSSR oder der 
Unionsrepubliken überwiesen sind, so z. B. geringfügige 
Rowdyhandlungen oder Nichterfüllung von Forderungen 
der Miliz sowie der freiwilligen Helfer der Miliz.

Den Organen der Miliz, staatlichen Inspektionen und 
anderen staatlichen Organen sowie den Mitarbeitern wird 
die Verwaltungsstrafbefugnis nur in Gesetzen und Erlassen 
des Obersten Sowjets der UdSSR und seines Präsidiums 
sowie in Normativakten des Ministerrats der UdSSR über
tragen. Bevollmächtigte Angehörige der Miliz haben z. B. 
das Recht, bei Verletzungen der Regeln des Straßenver
kehrs differenzierte Geldstrafen oder den Entzug der Fahr
erlaubnis auszusprechen.13

Das Verfahren bei Verwaltungsrechtsverletzungen

Das Verwaltungsstrafverfahren hat das Ziel, rechtzeitig, 
umfassend und objektiv die Umstände einer jeden Ver
waltungsrechtsverletzung aufzuklären; zugleich soll es 
weitere Rechtsverletzungen verhüten, die Bürger zur Ein
haltung der Gesetze erziehen und damit zur Festigung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit beitragen (Art. 31).

Die Grundlage des Verfahrens bildet das Protokoll 
über die Verwaltungsrechtsverletzung, das von dem bevoll
mächtigten Mitarbeiter, dem Vertreter einer gesellschaft
lichen Organisation oder eines Organs der gesellschaft
lichen Initiative14 aufgenommen werden kann. Der Auf
nehmende und die Beteiligten (Rechtsverletzer, Geschä
digter, Zeugen) unterschreiben das Protokoll, das dann an 
das für die Durchführung des Verwaltungsstrafverfahrens 
zuständige Organ (bevollmächtigter Mitarbeiter) weiter
geleitet wird. Ein Protokoll entfällt, wenn eine Geldstrafe 
sofort auferlegt und gegen Quittung bezahlt wird (etwa ent
sprechend unserem vereinfachten Ordnungsstrafverfahren 
gemäß § 28 OWG) oder wenn eine mündliche Verwarnung 
am Begehungsort ausgesprochen wird.

Umfassend sind die Rechte des Rechtsverletzers fixiert 
(Art. 35). Er hat z. B. das Recht, die Unterlagen zur Ver
waltungsrechtsverletzung einzusehen, Erklärungen abzu-


